
 

Verein zur Förderung der  
Waldorfpädagogik Flensburg e.V. 
 
Valentiner Allee 1 
24941 Flensburg 
 
Tel. 0461-90325-0 
Fax 0461-90325-25 
 
www.waldorfschule-flensburg.de 
info@waldorfschule-flensburg.de 
 
GLS Gemeinschaftsbank eG 
BLZ 430 609 67 * Konto 610 300 
 
Nord-Ostsee Sparkasse 
BLZ 217 500 00 * Konto 272 531 

 

 

Beitragsordnung 
 

 

 

 

 

Waldorfschule - Schulgeld 

Für ein Kind beträgt das monatliche Schulgeld  220,00 €.  
Darin sind enthalten: 

a) die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbeteiligung von 75,00 €  

je SchülerIn. Darin ist für die Klassen 1 bis 4 die Nutzung des Hortes  

bis 13:00 Uhr enthalten. 

b) eine Zahlung von 40,00 € in den Sozialfonds, aus dem  

Ermäßigungen gewährt werden können. 

c) anteilige Finanzierungskosten für Grundstück und Gebäude  

in Höhe von 95,00 € je Familie. 

d) Mitgliedsbeiträge für zwei Erwachsene von jeweils 5,00 €. 

Für ein zweites Kind besteht das Schulgeld aus den Komponenten a) und b) – also 115,00 € 

und für jedes weitere Kind aus Teil a) – also 75,00 €. 
 

Waldorfschule - Ganztagsschule 

Für Kinder aus den Klassen 1 bis 6 ist der Hort bis 16:00 Uhr geöffnet (Anmeldung 

erforderlich). Die zusätzliche Gebühr beträgt monatlich 138,00 € * (einschließlich Essen).  

Die Beiträge für die offene Ganztagsschule in den Klassen 5 bis 10 hängen von den Trägern 

der Angebote ab und werden zum Schuljahreswechsel gesondert aufgelistet. 
 

Waldorfkindergarten - Kindergartenbeitrag 

Die monatlichen Gebühren betragen für alle Flensburger Einrichtungen für die Zeit 

von  07:30 bis   12:30 Uhr   138,00 € * 

von  07:30 bis   13:30 Uhr   179,00 € * (Spätgruppe) 

von    07:30 bis   15:00 Uhr  221,00 € * + Essen (Nachmittagsgruppe). 

Für den Besuch in der Kinderstube beträgt der Elternbeitrag 160,00 € * (bis 12:30 Uhr). 

*) Für diese Beiträge kann bei der Stadt bzw. der Wohnortgemeinde ein Zuschuss 

(Sozialstaffel) beantragt werden.  

Für Geschwisterkinder innerhalb des Kindergartens werden die Elternbeiträge ohne Antrag 

um 30 % ermäßigt (auf € 96,60 / € 125,30 / € 154,70 / € 112,00). 

Hinzu kommt die gesetzliche Trägerbeteiligung in Höhe von 35,00 € je Familie und der 

Vereinsbeitrag je Erwachsenem in Höhe von 5,00 €. (Trägerbeteiligung und Vereinsbeitrag 

entfallen, wenn diese bereits für ein Geschwisterkind in der Schule bezahlt werden.) 
 

Ermäßigungen 

Es ist erklärtes Ziel aller Gründer und Träger von Waldorfkindergärten und Waldorfschulen, 

dass der Besuch nicht aus wirtschaftlichen Gründen scheitern soll. Deshalb besteht für jede 

Familie die Möglichkeit, um Ermäßigung der Beiträge (ausgenommen Kindergartengebühr) 

zu bitten.  

Hierfür ist es erforderlich, dass die eigene Einkommenssituation ausführlich dargestellt wird. 

Entsprechende Antragsformulare erhalten Sie in der Buchhaltung (Tel. 0461-90325-12). Im 

Gespräch werden dann die unterschiedlichen Bedürfnisse miteinander abgestimmt, so dass 

sich jeder angemessen an den Kosten beteiligt. 
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